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Sitzung vom 29. August 2018 / Geschäft Nr. 2 

Bericht und Antrag 

Einbürgerungsreglement; Erlass 

1. Ausgangslage 

Bereits am 12. Februar 2018 hat sich der Gemeinderat mit dem Einbürgerungsreglement be-
fasst und es dem Grossen Gemeinderat zur Genehmigung vorgeschlagen. In der damals vor-
liegenden Version hat sich herausgestellt, dass die in Artikel 2, lit. a bis d aufgeführten Einbür-
gerungsvoraussetzungen für Schweizerinnen und Schweizer zum Teil strenger als diejenigen 
für Ausländerinnen und Ausländer waren. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat das Reg-
lement an der Sitzung des Grossen Gemeinderates vom 25. April 2018 zurückgezogen. 
In der Zwischenzeit hat die Präsidialabteilung – nach Rücksprache mit dem kantonalen Zivil-
stands- und Bürgerrechtsdienst – die Bestimmungen angepasst, so dass die Voraussetzungen 
für die Einbürgerung von Schweizerinnen und Schweizern gleich sind wie diejenigen von Aus-
länderinnen und Ausländern. 
 
Ordentliche Einbürgerung: Schweizerinnen und Schweizer 
Schweizer Bürgerinnen und Bürger können sich um das Bürgerrecht der Gemeinde Zollikofen 
bewerben. Das kantonale Gesetz sieht als einziges Kriterium die enge Verbundenheit der Be-
werbenden mit der Gemeinde vor. 
Im Einbürgerungsreglement, Art. 2 Abs. 1 soll die Verbundenheit zur Gemeinde Zollikofen de-
finiert, die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der finanzielle Leumund sowie 
die Bezahlung aller in Rechnung gestellter Steuerrechnungen als Einbürgerungsvorausset-
zungen definiert werden. In Art. 2 Abs. 2 wird der Nichtbezug von Sozialhilfeleistungen, res-
pektive deren Rückzahlung als weitere Voraussetzungen umschrieben. 
 
Ordentliche Einbürgerung: Ausländerinnen und Ausländer 
Bis 31. Dezember 2017 mussten die Gesuchstellenden nur die definitiv veranlagten Steuer-
schulden - nicht jedoch die provisorischen Akonto- oder Ratenrechnungen der Steuern - voll-
ständig bezahlt haben, damit sie eingebürgert werden konnten.  
Die Ratenrechnungen der Steuern stellen die wichtigste Einnahmequelle für Kanton und Ge-
meinden dar. Ohne diese Steuerzahlungen könnten die laufenden Ausgaben eines öffentli-
chen Haushalts nicht beglichen werden. Die fristgerechte Bezahlung der Ratenrechnung wird 
von der Gemeinde Zollikofen als Bürgerpflicht angesehen. 
Im Einbürgerungsreglement, Art. 3 soll auch die Bezahlung der Akonto-Steuerrechnungen als 
kommunale Einbürgerungsvoraussetzung vorgesehen werden. 

2. Rechtsgrundlagen 

 Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht vom 20. Juni 2014 (SR 141.0) 

 Verordnung über das Schweizer Bürgerrecht vom 17. Juni 2016 (SR 141.11) 

 Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht vom 13. Juni 2017 (BSG 121.1) 

 Verordnung über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht vom 20. September 2017 
(BSG 121.111) 
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 Wegleitung Einbürgerung und Einburgerung von Schweizerinnen und Schweizern sowie 
ordentliche Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern vom 1. Januar 2018 
(BSIG 1/121.1/1.2) 

 Gemeindeverfassung vom 30. November 2003 (SSGZ 101.1); Art. 55 lit. a 

3. Bezug zum Leitbild und anderen wichtigen Planungen 

Das Geschäft hat keinen direkten Bezug zum Leitbild. Der Inhalt läuft keiner Stossrichtung des 
Leitbildes, keinem Regierungsschwerpunkt und keinem Lösungs- und Handlungsansatz zuwi-
der. 

4. Finanzielle Auswirkungen 

Die als Einbürgerungsvoraussetzung verlangte fristgerechte Bezahlung der Steuerraten wirkt 
sich positiv auf die Liquidität von Kanton und Gemeinde aus. 

5. Personelle und organisatorische Auswirkungen 

Keine. 

6. Antrag 

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, unter Vorbehalt des fakultativen Referendums, zu 
 
beschliessen: 

Das Einbürgerungsreglement (SSGZ 121.1) wird genehmigt. 

Zollikofen, 9. Juli 2018 

GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN 

Daniel Bichsel Stefan Sutter 
Präsident Sekretär 
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